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Ausgangslage und Zweck dieses Dokuments 

• Die Tarifpartner H+ und santésuisse haben am 23.12.2022 die Tarifversion 0.3 dem 
BAG mit der Bitte um eine Vorprüfung zugestellt.  

• Das BAG ist diesem Anliegen nachgekommen und hat am 19. Juni 2023 den Tarif-
partnern eine ausführliche Rückmeldung zur Tarifversion 0.3 zugestellt.  

• Die Tarifpartner H+ und santésuisse möchten Transparenz schaffen und die BAG-
Rückmeldung zur Tarifversion 0.3 gegenüber ihren Mitgliedern veröffentlichen.  

• Hinweis: Die Rückmeldung des BAG bezieht sich auf die Tarifversion 0.3 mit Stand 
Dezember 2022. Die solutions tarifaires suisses AG hat parallel dazu das ambulan-
ten Pauschalensystem finalisiert und im Juni 2023 die Einführungsversion 1.0 ver-
öffentlicht. In die Entwicklung der Tarifversion 1.0 flossen u.a. die Erkenntnisse aus 
dem im Jahr 2022 durchgeführten technischen Austausch mit dem BAG sowie die 
Hinweise aus dem im Frühjahr 2023 durchgeführten Konsultationsprozess ein. Dieser 
Konsultationsprozess stand allen Tarifpartnern und ihren Mitgliedern offen.   

• Die BAG-Rückmeldung vom 19. Juni 2023 bezieht sich somit auf eine Tarifversion 
(Tarifversion 0.3), die bereits nicht mehr aktuell ist. Um daraus resultierende Missver-
ständnisse zu vermeiden, haben die Tarifpartner H+ und santésuisse die Fachexper-
ten der gemeinsamen Tariforganisation solutions tarifaires suisses AG beauftragt, 
das BAG-Rückmeldeschreiben zu kommentieren.  

• Hinweis: Zeitgleich zu den Rückmeldungen zum ambulanten Pauschalensystem 
(Tarifversion 0.3) hat das BAG den Tarifpartnern ebenfalls ein Rückmeldeschreiben 
zu TARDOC 1.3.1 zukommen lassen. Eine Veröffentlichung dieses Schreibens liegt 
in der Verantwortung der TARDOC-Partner FMH und curafutura.  

mailto:sekretariat@solutions-tarifaires.ch


   
 
 
 

Seite 2/20 

solutions tarifaires suisses AG 
Waisenhausplatz 25, 3011 Bern 
sekretariat@solutions-tarifaires.ch | www.solutions-tarifaires.ch 

 

mailto:sekretariat@solutions-tarifaires.ch


   
 
 
 

Seite 3/20 

solutions tarifaires suisses AG 
Waisenhausplatz 25, 3011 Bern 
sekretariat@solutions-tarifaires.ch | www.solutions-tarifaires.ch 

 
  

mailto:sekretariat@solutions-tarifaires.ch


   
 
 
 

Seite 4/20 

solutions tarifaires suisses AG 
Waisenhausplatz 25, 3011 Bern 
sekretariat@solutions-tarifaires.ch | www.solutions-tarifaires.ch 

II. Materielles 
1. Datengrundlage / Repräsentativität 

 

Besten Dank für den Hinweis, dass die im Zusammenhang mit der Version 0.3 ein- und 
nachgereichten Daten noch keine abschliessende Prüfung der Datenrepräsentativität er-
lauben. Wir werden dies im Genehmigungsgesuch der Tarifversion 1.0 entsprechend auf-
bereiten.  
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H+ und santésuisse werden mit dem Genehmigungsgesuch zur Tarifversion 1.0 die benö-
tigten Unterlagen und Auswertungen beilegen, so dass die Fragen zur Datenrepräsentati-
vität geklärt werden können. 

Wir teilen Ihre Einschätzung, dass es momentan keine fallbezogenen Kosten- und Leis-
tungsdaten für den niedergelassenen Bereich (Arztpraxen) gibt. Da solche Daten aus dem 
niedergelassenen Bereich (Arztpraxen) sowohl für das ambulante Pauschalensystem wie 
auch TARDOC fehlen, würde sich ein entsprechendes Projekt im Rahmen der Zusammen-
arbeit aller Tarifpartner innerhalb der OAAT AG anbieten. Wir erachten es als entscheidend 
für die Akzeptanz und den Umsetzungserfolg, dass ein solches Projekt von der FMH mit-
getragen wird, da die Mitglieder der FMH hauptsächlich davon betroffen wären.  

Wie in der schriftlichen Beantwortung Ihres Fragekatalogs vom 13. März 2023 erwähnt, 
haben H+ und santésuisse die Durchführung eines entsprechenden Projekts in den Diskus-
sionen im Rahmen der Erarbeitung der Tarifierungsgrundsätze innerhalb der OAAT AG 
thematisiert. Es war jedoch keine Einigung auf griffige Eckwerte möglich.  
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H+ und santésuisse werden im Genehmigungsgesuch für die Tarifversion 1.0 ein Konzept 
beilegen, wie ein solches Projekt realistischerweise innerhalb der OAAT AG umgesetzt wer-
den kann.  

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die aktuell mit dem Patientenpauschaltarif 
abgebildeten Leistungen überwiegend im Spitalumfeld erbracht werden. Auch im TARMED 
bzw. TARDOC basiert die Tarifierung von mehrheitlich im Spital erbrachten Leistungen aus-
schliesslich auf Spitaldaten bzw. auf Berechnungen auf Basis von Spitalmodellen. 

H+ und santésuisse werden für das Genehmigungsgesuch für die Tarifversion 1.0 die ent-
sprechenden Informationen und Daten aufbereiten und beilegen. 

H+ und santésuisse werden für das Genehmigungsgesuch für die Tarifversion 1.0 die be-
nötigten Informationen und Daten aufarbeiten und beilegen.  

H+ und santésuisse werden im Rahmen des Genehmigungsgesuchs die verlangten Unter-
lagen und Auswertungen einreichen, damit Stichprobe und Grundgesamtheit auf Ebene der 
einzelnen Fallgruppen verglichen werden können. 
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2. Fallpauschalenkatalog (Tarifstruktur) und Abgrenzung zum Einzelleistungstarif 

 
Ihr Verständnis ist korrekt: Eine Triggerposition bedeutet, dass der entsprechende Patienten-
kontakt immer und eindeutig in den Anwendungsbereich des ambulanten Pauschalensys-
tems fällt. Entsprechend dürfen Trigger-Positionen nach Einführung des ambulanten Pau-
schalensystems nicht mehr abgerechnet werden. Entsprechend ist mit Hilfe der Liste mit den 
Triggerpositionen (in der unterdessen publizierten Tarifversion 1.0 der Anhang 1 zum «Be-
richt zur Entwicklung der Tarifstruktur des Patientenpauschaltarifs») eine eindeutige Abgren-
zung zwischen ELT und ambulanten Pauschalen möglich.  

Das Konzept des Patientenpauschaltarifs sieht vor, grundsätzlich alle Leistungen der ambu-
lanten Spezialversorgung abzudecken. In Bezug auf den Anwendungsbereich der Einfüh-
rungsversion (Tarifversion 1.0) gibt es diesbezüglich allerdings folgende Aktualisierungen im 
Vergleich zur Tarifversion 0.3 zu beachten: 

• Im Vergleich zu den Vorversionen wurde der Anwendungsbereich auf diejenigen 
Leistungsbereiche eingeschränkt, die eindeutig der Spezialversorgung zuordenbar 
sind. Leistungen der Funktionsdiagnostik, die nicht zwingend in einer ressourcenin-
tensiven Infrastruktur erbracht werden, sind mit der Einführungsversion nicht abgebil-
det. Die Tabellen 19 und 20 in Kapitel 6.6 des Berichts zur Entwicklung der Tarifstruk-
tur des Patientenpauschaltarifs (Tarifversion 1.0) zeigen, dass über die drei Tarifver-
sionen 0.2, 0.3 und 1.0 eine erhebliche Fokussierung des Anwendungsbereichs auf 
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Leistungen in ressourcenintensiven Infrastrukturen erfolgt ist (man beachte den über-
proportionalen Rückgang im Anteil Patientenkontakte im Vergleich zum Anteil TAR-
MED-Erlös):  

 

 

• Die Vergütung gewisser Leistungen der Spezialversorgung wie beispielsweise Repro-
duktionsmedizin, Dialyse, Stammzellen-Transplantation, Gewinnung von CAR-T Zel-
len bleiben in einer Übergangsphase in separaten Verträgen geregelt.  

 

Grundsätzlich kann der Leistungsumfang einer Pauschale auf zwei verschiedene Wege fest-
gelegt werden: 

• Ansatz A: mittels Leistungsbeschrieb 
• Ansatz B: mittels tarifierter Einheit. 

Üblicherweise wurde in der Vergangenheit Ansatz A verfolgt – das gilt insb. für die meisten 
bisher vereinbarten Pauschalen für ambulant erbrachte Leistungen (inkl. der sog. «freiwilli-
gen Pauschalen», die von santésuisse und der FMCH 2020 zur Genehmigung eingereicht 
wurden). In den jeweiligen Tarifverträgen wird für jede Pauschale beschrieben, welche Leis-
tungen durch die Pauschale abgedeckt sind (Inklusiva) und welche Leistungen separat ver-
rechnet werden (Exklusiva). In der Praxis führt dieser Ansatz immer wieder zu 
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Interpretations- und Anwendungsschwierigkeiten mit erheblichem Aufwand sowohl für die 
Leistungserbringer als auch die Kostenträger.  

Mit dem Patientenpauschaltarif für ambulante ärztliche Leistungen wird auch diesbezüglich 
ein entscheidender Paradigmenwechsel vollzogen. Der abrechenbare Patientenkontakt stellt 
die tarifierte Einheit dar. Der Leistungsumfang ergibt sich in der Folge automatisch und über-
lappungsfrei. Auch bei den stationären Tarifwerken wird der Leistungsumfang mittels einer 
tarifierten Einheit bestimmt. Der stationäre Fall, definiert durch die Zeit zwischen Eintritt und 
Austritt, stellt die tarifierte Einheit dar. In der Tarifversion 1.0 wird in Anhang B zum Ta-
rifstrukturvertrag («Anwendungsmodalitäten») die tarifierte Einheit eindeutig festgelegt. Dop-
pelverrechnungen sind damit nicht möglich.  

Beim ambulanten Pauschalensystem handelt es sich um ein klassisches «selbstlernendes» 
Tarifsystem. Das System reagiert automatisch auf Verhaltensänderungen der Anwender. In 
Ihrem Beispiel würde sich dies wie folgt äussern:  

- Annahme 1: Die Daten der Tarifversion 1.0 zeigen, dass für einen Beispieleingriff ent-
sprechende Konsultationen am gleichen Tag durchgeführt werden.  

- Annahme 2: Nach Einführung des ambulanten Pauschalensystems ändert sich das 
Verhalten der Anwender dahingehend, dass die entsprechende Konsultation zum 
Beispieleingriff nicht mehr am gleichen Tag durchgeführt werden.  

- Reaktion des Tarifsystems: Diese Verhaltensänderung schlägt sich in den Kostenda-
ten (nach REKOLE) nieder, indem sich die Kosten für den Beispieleingriff um die 
Kosten für die entsprechende Konsultation reduziert. Diese Kostendaten fliessen di-
rekt in die Bewertung der Folgeversionen ein. Die Bewertung des Beispieleingriffs in 
den Folgeversionen liegt somit tiefer als in der Tarifversion 1.0.  

In der Einführungsphase wird allerdings noch vorgängig über das Kostenneutralitätskonzept 
sichergestellt, dass keine Mehrkosten durch den Tarifwechsel entstehen werden. H+ und 
santésuisse haben für die Tarifversion 1.0 ein vollständig neues Monitoringkonzept vom un-
abhängigen Beratungsbüro BSS entwickeln lassen.  

 

Mit Vereinbarung vom November 2022 haben die Tarifpartner die Tarifwerke (TARDOC, Pa-
tientenpauschaltarif) gegenseitig anerkannt und festgehalten, dass sich alle Tarifpartner an 
der Einreichung zur Genehmigung beteiligen. Anfangs Februar bis Ende März 2023 hat die 
solutions tarifaires suisses AG einen Konsultationsprozess zur Tarifversion 0.3 durchgeführt. 
Dieser Konsultationsprozess stand allen Tarifpartnern und ihren Mitgliedern offen. Sämtliche 
Rückmeldungen wurden von der solutions tarifaires suisses AG im Rahmen der Entwicklung 
der Tarifversion 1.0 analysiert und berücksichtigt, wo damit eine Verbesserung des Systems 
erzielt werden konnte.  
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Auf Wunsch und unter dem Lead der Ärzteschaft wurde das ambulante Pauschalensystem 
zudem um sogenannte qualitative Dignitäten ergänzt. Dies ermöglicht es, das TARDOC Dig-
nitätskonzept bei gleichzeitiger Einführung der beiden Tarifstrukturen auch auf das Pauscha-
lensystem anzuwenden. Dies, obwohl aus Sicht der Tariforganisation solutions tarifaires 
suisses AG die im Dignitätskonzept formulierten Anliegen grundsätzlich nicht im Verantwor-
tungsbereich einer Tarifstruktur liegen.  

 

Ohne Kenntnis des Basispreises sind bei Tarifen mit einem Tarifkatalog, der die tarifierte 
Einheit (z.B. stationärer Fall bei SwissDRG, Patientenkontakt beim Patientenpauschaltarif) 
mit Relativgewichten bewertet, keine Aussagen zur Wirtschaftlichkeit möglich. Die Wirt-
schaftlichkeit lässt sich bei diesen Tarifen erst im Zusammenspiel von Struktur (Kostenge-
wichte) und Preis (Basispreise) beurteilen.  

Für die Einführungsphase haben H+ und santésuisse im Rahmen des Tarifstrukturvertrags 
ein Konzept zur Bestimmung ertragsneutraler Basispreise vereinbart (siehe Anhang E zum 
Tarifstrukturvertrag für die Tarifversion 1.0). Die konkreten Startpreise sind derzeit noch nicht 
bekannt.  

Die Berechnung der Kostengewichte basiert auf einer umfassenden Basis von realen Kos-
tendaten, die der offiziell anerkannten Methodik REKOLE folgt (dies im Gegensatz zu den 
von Ihnen erwähnten Pauschalen).  

Unabhängig davon und der Vollständigkeit halber geben wir Ihnen zu Ihrem konkreten Bei-
spiel (Kataraktoperation (inkl. Implantat)) folgenden Hinweis: Mit dem Basispreis gemäss 
Kostenschätzung liegt der geschätzte Erlös auf Höhe der vom Bundesrat in Vergangenheit 
genehmigten Preise:  

Kostengewicht der Fallgruppe C02.15C * Basispreis auf Basis Kostenfolgeschätzung = Erlös 

4.584 * 380 CHF = 1‘742 CHF 
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Aus der deutschen DRG-Literatur ist zu entnehmen, dass der Homogenitätskoeffizient «nicht 
deutlich unter 50% sinken sollte» (vgl. InEK 2002, S. 65)1, resp. ein Homogenitätskoeffizient 
von 50 – 59.9% als «befriedigend – ausreichend» anzusehen ist (vgl. Eisenmenger 2021, 
S. 30)2. Gemäss Ziffer 6.2 des Berichts zur Entwicklung der Tarifstruktur des Patientenpau-
schaltarifs (Tarifversion 1.0) weisen 37 Fallgruppen einen Homogenitätskoeffizienten zwi-
schen 0.5 – 0.6 und 8 Fallgruppen einen Homogenitätskoeffizient unter 0.5 aus. Dabei han-
delt es sich um volumenschwache Fallgruppen: lediglich 1% des Volumens entfällt somit 
auf eine der Fallgruppen mit einem «unbefriedigenden» Homogenitätskoeffizient < 0.5.  

Ein Vergleich mit etablierten Tarifsystemen (SwissDRG) zeigt, dass die Systemgüte für eine 
Einführungsversion gut ist. Abbildung 1 zeigt auf, dass SwissDRG auch in der Version 11.0 
Pauschalen mit einem Homogenitätskoeffizienten <0.5 aufweist.  

 

 
Abbildung 1: Verteilung Homogenitätskoeffizienten im DRG-System - Version 11.0 

 

 

 
1 InEK (2002): Kalkulation der ersten deutschen Bewertungsrelationen für das G-DRG System. Siegburg: InEK. 
2 Eisenmenger, Nicole (2021): Das aG-DRG System – komplex, logisch… und fair?“. Huerth: Reimbursement In-
stitute. 
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Im ambulanten Pauschalensystem wird ein möglichst hoher Pauschalierungsgrad ange-
strebt. Die notwendige Kostendifferenzierung erfolgt über die Einteilung in unterschiedliche 
Fallgruppen. Die Unterscheidung mit Anästhesie durch Anästhesisten wurde in der Version 
1.0 in jeder Fallgruppe geprüft, aber entsprechend dem methodischen Ansatz nur in denjeni-
gen Fallgruppen umgesetzt, in welchen eine darauf zurückzuführende Kostendifferenz auf-
gezeigt werden konnte. 

Bei den Pauschalen von FMCH und santésuisse wurde der umgekehrte Ansatz verfolgt: die 
Vertreter der Fachgesellschaften definierten die unterschiedlichen Eingriffe/Pauschalen. An-
schliessend wurden im Modell normativ die Parameter definiert und mit vereinzelten Leis-
tungserbringern plausibilisiert. Es liegt in der Natur eines solchen Ansatzes, der massgeblich 
von der Ärzteschaft getriebenen war, dass jede Fachgesellschaft den Anspruch auf ei-
gene/separate Pauschalen stellt und die Ausdifferenzierung der Nomenklatur eher hoch ist.  

Es liegt ebenfalls in der Natur des Ansatzes, dass ein vorgängig festgelegter, hoher Ausdiffe-
renzierungsgrad der Nomenklatur über die nachträgliche normative Definition der Modellpa-
rameter quantitativ oft begründet werden kann. Dies ist i.d.R. darauf zurückzuführen, dass 
die normativ definierten Modellparameter eben genau nicht umfassend statistisch erhoben 
werden und damit auch nicht der in der Realität üblichen Streuung unterliegen. Der von ei-
nem normativen Modell scheinbar quantitativ bestätigte Bedarf nach einer Nomenklatur mit 
hohem Ausdifferenzierungsgrad ist daher immer mit Vorsicht zu begegnen.  

 

Unter dem Dach der solutions tarifaires suisses haben H+ und santésuisse eine Roadmap 
zur Weiterentwicklung des Katalogs der ambulanten Fallgruppen erarbeitet (vgl. Ziff. 7.1 des 
Berichts zur Entwicklung der Tarifstruktur). Diese sieht vor, dass mit der Version 1.1 der An-
wendungsbereich auf in bisherigen Pauschaltarifen vereinbarte Leistungen ausgeweitet wird. 

 

H+ und santésuisse werden zusammen mit dem Gesuch um Genehmigung der Einführungs-
version das Anliegen abdecken. 

An dieser Stelle sei auf die Auswertung zum Finanzierungsgrad im Bericht zur Entwicklung 
der Tarifstruktur verwiesen (vgl. Ziff. 6.7). Mit einem Finanzierungsgrad von 100% für das 
Patientenkollektiv der Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren stellt der 
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Patientenpauschaltarif aus Sicht der Tarifpartner kein Hindernis für eine sachgerechte Abbil-
dung der Kindermedizin dar. 

Der Hinweis scheint uns wichtig, dass die Kindermedizin vielfach nicht über einen expliziten 
Alterssplit, sondern implizit über die Anästhesieform berücksichtigt wird. Der Grund dafür ist, 
dass Kinder und Patienten mit Beeinträchtigungen oder Angstzuständen sehr ähnliche Kos-
tenstrukturen aufweisen. In solchen Konstellationen führt die Anästhesieform oft zu einer 
besseren Homogenität als ein strikter und expliziter Alterssplit.  

Es wäre somit falsch, anhand der Bezeichnung einer Pauschale den Berücksichtigungsgrad 
der Kindermedizin abzuleiten. Als Anschauungsbeispiel für eine implizite Altersdifferenzie-
rung soll in der Tarifversion 1.0 die Zirkumzision mit den beiden Pauschalen C12.03A (mit 
Anästhesie durch Anästhesist/in) und C12.03B dienen. Der Median in der Altersverteilung 
der Pauschale C12.03A beträgt 12 Jahre. Derjenige der Pauschale C12.03B beträgt 58 
Jahre. Hinweis: Die Kennzahlen zu jeder Pauschale sind im Datenspiegel auf der Homepage 
der solutions tarifaires suisses AG transparent ausgewiesen. 

3. Fallgruppenbewertung, Falldefinition 

 

Die Anwendungsmodalitäten des Patientenpauschaltarifs wurden mit Fokus auf Klarheit, 
Umsetzbarkeit und Überprüfung durch die Kostenträger entwickelt. Einerseits können die 
Leistungserbringer mit den in ihren Systemen hinterlegten Informationen die Rechnung auto-
matisch und im Einklang mit den Anwendungsmodalitäten erstellen, andererseits erhalten 
die Versicherer zusammen mit der Rechnungsstellung alle Informationen, um die Korrektheit 
der Rechnungsstellung zu überprüfen. 
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Bereits heute ist das Auftragsdatum auf einer Rechnung mit Laboranalysen oder Pathologie-
leistungen ausgewiesen. Eine diesbezügliche Prüfung durch die Kostenträger ist entspre-
chend einfach umsetzbar. Die Abrechnung von Berichten ist aufgrund des Datums der 
Sprechstunde ebenfalls kontrollierbar. Eine Mengenausweitung oder gar Doppelabrechnung 
ist aufgrund dieser einfachen Kontrollmechanismen nicht möglich. 

 

Wie oben ausgeführt, werden H+ und santésuisse das Thema Datenrepräsentativität im 
Rahmen ihres Gesuches aufgreifen. 

 

In Ziffer 6.1 des Berichts zur Entwicklung der Tarifstruktur des Patientenpauschaltarifs (Tarif-
version 1.0) sind die Anzahl Patientenkontakte und der Casemix in Verbindung mit Fallgrup-
pen, die mit dem Median bewertet wurden, dargestellt. Aus der Darstellung geht hervor, dass 
es sich um einen verschwindend kleinen Anteil handelt (<0.1%). Vor diesem Hintergrund er-
kennen die Tarifpartner keine Gefahr der Verzerrung. 

 

In Bezug auf die Systemgüte und den Kostenhomogenitätskoeffizient scheint uns der Hin-
weis auf die ausführliche Literatur zu diesem Thema wichtig. Wie bereits oben erwähnt, ist 
aus der deutschen DRG-Literatur zu entnehmen, dass der Homogenitätskoeffizient «nicht 
deutlich unter 50% sinken sollte» (vgl. InEK 2002, S. 65)3, resp. ein Homogenitätskoeffizient 
von 50 – 59.9% als «befriedigend – ausreichend» anzusehen ist (vgl. Eisenmenger 2021, 
S. 30)4. Gemäss Ziffer 6.2 des Berichts zur Entwicklung der Tarifstruktur des Patientenpau-
schaltarifs (Tarifversion 1.0) weisen 37 Fallgruppen einen Homogenitätskoeffizient zwischen 
0.5 – 0.6 und 8 Fallgruppen einen Homogenitätskoeffizient unter 0.5 aus. Dabei handelt es 

 
3 InEK (2002): Kalkulation der ersten deutschen Bewertungsrelationen für das G-DRG System. Siegburg: InEK. 
4 Eisenmenger, Nicole (2021): Das aG-DRG System – komplex, logisch… und fair?“. Huerth: Reimbursement In-
stitute. 
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sich um volumenschwache Fallgruppen: lediglich 1% des Volumens entfällt auf eine der 
Fallgruppen mit einem «unbefriedigenden» Homogenitätskoeffizient < 0.5.  

Es liegt in der Natur eines Pauschaltarifs, dass der Homogenitätsfaktor schwankt und insbe-
sondere fallzahlschwache Fallgruppen einen tiefen Homogenitätsfaktor aufweisen. Allerdings 
würde es dem Gebot der medizinischen Homogenität zuwiderlaufen und es würde zu einem 
Konflikt mit dem Anspruch auf Transparenz und Verständlichkeit führen, wenn medizinisch 
inhomogene Fallgruppen zusammengelegt werden, einzig mit dem Ziel, den Homogenitäts-
faktor zu erhöhen und die Anzahl inhomogener Fallgruppen zu verringern. 

Ein Vergleich mit etablierten Tarifsystemen (SwissDRG) zeigt, dass die Systemgüte für eine 
Einführungsversion gut ist. Abbildung 1 (siehe oben) zeigt auf, dass SwissDRG auch in der 
Version 11.0 noch Pauschalen mit einem Homogenitätskoeffizienten <0.5 aufweist. 

Weiter scheint uns der Hinweis wichtig, dass gemäss Art. 47a Abs. 5 KVG ab Einführung des 
ambulanten Pauschalensystems alle Spitäler dazu verpflichtet sind, ihre Daten zu liefern. Die 
nachfolgenden Tarifversionen werden somit automatisch auf einer Datenvollerhebung basie-
ren.  
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4. Beurteilung der Kostenfolgen und Konzepte für Kostenneutralität und Monitoring 
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Mit der Einführungsversion 1.0 des Patientenpauschaltarifs haben H+ und santésuisse ein 
vollständig neues Monitoringkonzept (Anhang F des Tarifstrukturvertrags) und Konzept zur 
Sicherstellung der Kostenneutralität (Anhang G des Tarifstrukturvertrags) vereinbart. Die Ta-
rifpartner sind überzeugt, damit einerseits die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und 
Mehrkosten im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Tarifwerks konsequent zu ver-
hindern und andererseits die Qualität des Monitorings auf neues und bislang nicht erreichtes 
Niveau zu heben. Das Monitoring wird es erlauben, über die Einführungsphase hinaus, wert-
volle Informationen über den ambulant ärztlichen Bereich zu liefern. H+ und santésuisse ha-
ben das Konzept durch das unabhängige Beratungsbüro BSS entwickeln lassen. Das Detail-
konzept werden die Tarifpartner dem Genehmigungsgesuchs zur Tarifversion 1.0 beilegen.  
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5. Kindermedizin 

Siehe zur Kindermedizin die ausführliche Antwort zur entsprechenden Frage in Kapitel 
2.   
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6. Fazit zum materiellen Teil  
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